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Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 
Verbreitungsbereich von Illmensee-Beckensedimenten unbekannter Mächtigkeit. 
 
Mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Untergrundes ist 
zu rechnen. Ggf. vorhandene organische Anteile können zu zusätzlichen bautechnischen 
Erschwernissen führen. Der Grundwasserflurabstand kann bauwerksrelevant sein. 
 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bau-
arbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Trag-
fähigkeit des Gründungshorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden 
objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch 
ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 
 
 
Boden 
 
Im westlichen Bereich des Plangebietes sind laut Bodenschätzungsdaten nach ALK und 
ALB sowie BK50 vermutlich Anmoorböden zu finden. Diese Böden sind aufgrund ihrer 
Funktionen als klimarelevante Kohlenstoffspeicher sowie als Archiv der Natur- und Kultur-
geschichte besonders schutzwürdig. 
Zur Klärung einer tatsächlichen Betroffenheit der genannten Böden im Rahmen des 
geplanten Vorhabens empfiehlt sich eine bodenkundliche Kartierung. 
 
Generell sollte bei einer möglichen Umsetzung des Vorhabens auf nachfolgende Aspekte 
geachtet werden: 
 

 möglichst geringe Betroffenheit von Anmoorböden von den (temporären) Baumaß-
nahmen,  

 besonders sorgsamer Umgang mit baulich betroffenen Anmoorflächen, da diese 
Böden sehr verdichtungsempfindlich sind. 

 
Eine bodenkundliche Baubegleitung ist in diesem Fall empfehlenswert. 
 
 
Mineralische Rohstoffe 
 
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen 
oder Bedenken vorzubringen. 
 
 
Grundwasser 
 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren des LGRB als Träger öffent-
licher Belange von Seiten der Landeshydrogeologie und –geothermie (Referat 94) keine 
fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt. 
Sofern für das Plangebiet ein hydrogeologisches Übersichtsgutachten, Detailgutachten 
oder hydrogeologischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen im  
Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros. 
 
Aktuell findet im Plangebiet keine hydrogeologische Bearbeitung durch das LGRB statt. 
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TöB-Stellungnahmen des LGRB – Merkblatt für Planungsträger 

 
Das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau im Regierungspräsidium (LGRB) nutzt für die 
Erarbeitung der Stellungnahmen zu Planungsvorgängen, die im Rahmen der Anhörung als Träger 
öffentlicher Belange (TöB) abgegeben werden, einen digitalen Bearbeitungsablauf (Workflow). Um 
diesen Workflow effizient zu gestalten und die TöB-Planungsvorgänge fristgerecht bearbeiten zu 
können, sind folgende Punkte zu beachten. 
 
 

1 Übermittlung von digitalen Planungsunterlagen 

Alle zum Verfahren gehörenden Unterlagen sind nach Möglichkeit dem LGRB nur digital 
bereitzustellen.  
 
Übermitteln Sie uns digitale und georeferenzierte Planungsflächen (Geodaten), damit wir diese in 
unser Geographisches Informationssystem (GIS) einbinden können. Dabei reichen die 
Flächenabgrenzungen aus. Günstig ist das Shapefile-Format. Falls dieses Format nicht möglich 
ist, können Sie uns die Daten auch im AutoCAD-Format (dxf- oder dwg-Format) oder einem anderen 
gängigen Geodaten- bzw. GIS-Format zusenden.  
 
Bitte übermitteln Sie Datensätze (bis max. 20 MB Größe) per E-Mail an abteilung9@rpf.bwl.de. 
Größere Datensätze bitten wir auf einem Datenträger oder in der Cloud zu übermitteln. Alternativ 
können wir alle zum Verfahren gehörenden Unterlagen auch im Internet, möglichst gesammelt in 
einer einzigen ZIP-Datei herunterladen. 
 
 

2 Dokumentation der Änderungen bei erneuter Vorlage 

Bei erneuter Vorlage von Planungsvorhaben sollten Veränderungen gegenüber der bisherigen 
Planung deutlich gekennzeichnet sein (z. B. als Liste der Planungsänderungen). 
 
 

3 Information zur weiteren Einbindung des LGRB in das laufende 
Verfahren 

Wir bitten Sie, von einer standardmäßigen Übermittlung von weiteren Unterlagen ohne eine 
erforderliche Beteiligung des LGRB abzusehen. Hierunter fallen Abwägungsergebnisse, 
Satzungsbeschlüsse, Mitteilungen über die Rechtswirksamkeit, Bekanntmachungen, 
Terminniederschriften ohne Beteiligung des LGRB (Anhörung, Scoping, Erörterung), 
immissionsschutzrechtliche Genehmigungen, wasserrechtliche Erlaubnisse, bau- und 
naturschutzrechtliche Genehmigungen, Entscheidungen nach dem Flurbereinigungsrecht, 
Eingangsbestätigungen. Sollten wir weitere Informationen zum laufenden Verfahren für erforderlich 
halten, werden wir Sie darauf in unserer Stellungnahme ausdrücklich hinweisen. 
 
 

4 Einheitlicher E-Mail-Betreff 

Bitte verwenden Sie im E-Mail-Verkehr zu TöB-Stellungnahmen als Betreff an erster Stelle das 
Stichwort „TöB“ und danach die genaue Bezeichnung Ihrer Planung. 
 
 

5 Hinweis zum Datenschutz 

Sämtliche digitalen Daten werden ausschließlich für die Erstellung der TöB-Stellungnahmen im LGRB 
verwendet.  
  

mailto:abteilung9@rpf.bwl.de
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6 Anzeige, Übermittlung und Bereitstellung von Geologiedaten  

Für geologische Untersuchungen besteht eine gesetzliche Anzeigepflicht gemäß § 8 
Geologiedatengesetz (GeolDG) beim LGRB. Weitere Informationen hierzu stehen Ihnen im 
LGRBanzeigeportal zur Verfügung. 
 

Allgemeine Hinweise auf Informationsgrundlagen des LGRB 

 
Die Stellungnahmen des LGRB als Träger öffentlicher Belange basieren auf den Geofachdaten der 
geowissenschaftlichen Landesaufnahme, welche Sie im Internet abrufen können: 
 

A Bohrdatenbank 

Die landesweiten Bohr- bzw. Aufschlussdaten können im Internet abgerufen werden: 
 Als interaktive Karte  

 Als WMS-Dienst 

 
 

B Geowissenschaftlicher Naturschutz 

Für Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes verweisen wir auf unser Geotop-Kataster. Die 
Daten des landesweiten Geotop-Katasters können im Internet abgerufen werden: 

 Als interaktive Karte   

 Als WMS-Dienst 
 

 

C Weitere im Internet verfügbare Kartengrundlagen 
Eine Übersicht weiterer verfügbarer Kartengrundlagen des LGRB kann im Internet abgerufen werden 
und im LGRB-Kartenviewer visualisiert werden. 
 

Unsere Tätigkeit als TöB – Beiträge des LGRB für die Raumordnung und Bauleitplanung – haben wir 

in der LGRB-Nachricht Nr. 2019/05 zusammengefasst und veröffentlicht. Sie interessieren sich für 

unsere LGRB-Nachrichten? Abonnieren Sie unseren LGRB-Newsletter.  

 
 
Für weitere Fragen oder Anregungen stehen wir unter der E-Mail-Adresse: abteilung9@rpf.bwl.de 
gerne zur Verfügung.  
 
Die aktuelle Version des Merkblattes finden Sie auf unserer Internetseite www.lgrb-bw.de,  Service 
> LGRB-Downloads; dann im Feld „Suche“ den Begriff „TÖB“ eingeben. 

 

 

 

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung! 

 

 

https://anzeigeportal.lgrb-bw.de/
https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_adb
https://services.lgrb-bw.de/index.phtml?REQUEST=GetCapabilities&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SERVICE_NAME=lgrb_adb
https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geotope
https://services.lgrb-bw.de/index.phtml?REQUEST=GetCapabilities&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SERVICE_NAME=lgrb_geotope
https://produkte.lgrb-bw.de/informationssysteme/geoanwendungen/index_html?
https://maps.lgrb-bw.de/
https://lgrb-bw.de/download_pool/lgrbn_2019-05.pdf
https://www.lgrb-bw.de/service/anmeldeformular-fuer-lgrb-nachrichten
mailto:abteilung9@rpf.bwl.de
https://www.lgrb-bw.de/
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Ebenweiler - Kindergarten- ˜nd FNP - 4 - 1  
Internet: http://www. rvbo.de eMail: info@rvbo.de  

Bebauungsplan �Kindergarten� und ̃ nderung des Flächennutzungsplans für diesen Be-

reich, Gemeinde Ebenweiler 

hier: Frühzeitige Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange 

nach § 4 Abs.1 BauGB  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

für das o.g. Vorhaben sind die rechtskräftigen Ziele der Raumordnung nach dem Reg

(1996) zu beachten (§ 1 Abs. 4 BauGB, der §§ 3 Abs. 1 Nr. 2 und § 4 Abs. 1 ROG s

Abs. 1 und 4 LplG) sowie die in Aufstellung befindlichen Ziele der Raumordnung der Gesamt-

fortschreibung des Regionalplans (Planentwurf zum Satzungsbeschluss der Verbands

sammlung am 25. Juni 2021) zu berücksichtigen (§ 4 Abs. 1 ROG). Der Regionalplanent

2021 wurde am 06.09.2023 vom Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Würt-

temberg genehmigt. Nach Beitrittsbeschluss und anschließender öffentlicher Bekanntmac

der Genehmigung durch den Regionalverband wird der Plan verbindlich. 

Von dem o.g. Vorhaben sind keine zu beachtenden Ziele der Raumordnung sowohl nach dem 

Regionalplan (1996) als auch nach dem Regionalplanentwurf 2021 betroffen.  

Der Regionalverband bringt zum oben angeführten Bebauungsplan keine Anregungen und

denken vor.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Sylvia Boos 
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Grundsätzlich sind innerhalb des überplanten Gebiets Maßnahmen zur Reduzierung bzw. zur Verlangsa-

mung des Oberflächenwasserabflusses vorzusehen. Die Schaffung von Versickerungsflächen bzw. die 

Errichtung von Rückhalteräumen sind Möglichkeiten, innerhalb von Baugebieten den zusätzlichen Re-

genwasseranfall zu drosseln.  

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ist eine überschlägige Prüfung der möglichen Auswirkungen der 

zusätzlichen Einleitungsmengen aus den neu versiegelten Flächen in das jeweilige Gewässer vorzuneh-

men und eine positive Prognose über die verträgliche, schadlose Ableitung der Niederschlagswassermen-

gen (Drossel- und insbesondere Notentlastungsmengen) aufzuzeigen. 

Die Details sind im Rahmen der abwassertechnischen Erschließungsplanung nachzuweisen. 

 

Gewässerrandstreifen, § 29 WG, § 38 WHG 

Nach § 29 Abs. 1 WG ist der Gewässerrandstreifen im Innenbereich gemessen ab Gewässerböschungs-

oberkante 5 Meter breit, im Außenbereich 10 Meter.  

Der Gewässerrandstreifen bemisst sich bei Gewässern mit ausgeprägter Böschungsoberkante ab der Bö-

schungsoberkante. Fehlt eine Böschungsoberkante, bemisst sich der Gewässerrandstreifen ab der Linie 

des Mittelwasserstandes nach § 5 Abs. 3 WG. Verdolte Gewässerabschnitte, besitzen keinen Gewässer-
randstreifen. Der Gewässerrandstreifen ist nachrichtlich zu übernehmen, § 9 Abs. 6 Baugesetzbuch 

(BauGB) bzw. § 5 Abs. 4 BauGB. 

Im Gewässerrandstreifen ist nach § 38 WHG i.V.m. mit § 29 Abs. 3 Nr. 2 WG die Neuerrichtung von bauli-

chen und sonstigen Anlagen grundsätzlich verboten, soweit sie nicht standortgebunden oder wasserwirt-

schaftlich erforderlich sind. Zu den sonstigen Anlagen zählen z.B. auch baugenehmigungsfreie Vorhaben 

wie Mauern, feste Zäune, Verkehrsflächen/Wegebefestigungen aller Art, z.B. durch Befestigungen des 

Bodens in Form von Platten, bekiesten oder bituminösen Geh- oder Fahrwegen, Parkplätze o.ä., Auffül-

lungen/Abgrabungen, Gartenhütten, Überdachungen, Stellplätze, Lagerplätze, Kompostanlagen, Nieder-

schlagsretention-/oder Sickermulden, usw. 
 

Hochwasserschutz 

Für den Seegraben sind keine Überschwemmungsgebiete HQ100 (§§ 76-78 c WHG) kartiert. 

Ob dennoch eine Gefährdung des geplantes Baugebietes durch Überschwemmungen zu erwarten ist, 

kann im Zuge einer hydraulischen Berechnung untersucht werden.  

 

1.1 Möglichkeiten der Überwindung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungen) 
 
Gewässerrandstreifen 

Die zuständige Behörde kann gemäß § 38 Abs. 5 WHG in Verbindung mit § 29 Abs. 4 WG eine widerrufliche 
Befreiung von einem der aufgezählten Verbote erteilen, wenn überwiegende Gründe des Wohls der Allge-

meinheit die Maßnahme erfordern oder das Verbot zu einer unbilligen Härte führt. 

 

2. Bedenken und Anregungen 
 
Gewässerverlauf 

Aus Sicht des Sachgebietes Oberflächengewässer und Grundwasserschutz, Fachbereich Oberflächengewäs-

ser, sollte das Gewässer außerhalb des Kindergartens verlaufen, um die Gewässerrandstreifenthematik zu 

entschärfen (Spielgeräte, Befestigungen, Zäune usw.) und vor allem auch, um der Sicherheitsthematik zu 
entgehen.  

 

Zudem wird angeregt, sich auch einen möglichen Gewässerverlauf andersherum um das Kindergartenge-

bäude anzuschauen. Damit ließe sich der Fließweg etwas verkürzen und das Gefälle erhöhen. Des Weiteren 

würde dadurch auch die durch die Offenlegung neu geltende Gewässerrandstreifenregelung entlang des 

Flurstückes Nr. 1014/1 (Gülle-/Düngeabstände sind einzuhalten) entfallen. Die Details sollten jedoch mit 
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dem Fachbereich Oberflächengewässer abgestimmt werden (siehe hierzu 4. Hinweise - Wasserrechtsver-

fahren). 
 

 
Bild 1: Skizze – Überlegung eines anderen Gewässerverlaufs zur weiteren Prüfung und Abstimmung mit 

dem Sachgebiet Oberflächengewässer & Grundwasserschutz, Fachbereich Oberflächengewässer 

 
3. Hinweise 
 
Wasserrechtsverfahren - Verlegung und Offenlegung des Seegrabens 

Bei der geplanten Verlegung und Offenlegung des Seegrabens handelt es sich um einen Gewässerausbau 

nach § 67 Abs. 2 WHG. Entsprechend dem Lageplan (Stand 04.11.2022) sind Auswirkungen auf Dritte 

nicht auszuschließen. Gewässerausbau ist die Herstellung, die Beseitigung oder die wesentliche Umge-

staltung eines Gewässers oder seiner Ufer. 

 

Nach § 68 WHG bedarf der Gewässerausbau einer Planfeststellung durch die zuständige Behörde. Für 

einen Gewässerausbau, für den nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung keine Ver-
pflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht, kann anstelle eines Planfest-

stellungsbeschlusses eine Plangenehmigung erteilt werden. 

 

Für das hierfür erforderliche Wasserrechtsverfahren ist am Besten zeitnah Kontakt mit dem Sachgebiet 

Oberflächengewässer und Grundwasserschutz, Fachbereich Oberflächengewässer, aufzunehmen. Hierbei 

kann erörtert werden, was bei der Gewässerverlegung zu beachten ist und welche Unterlagen vorzulegen 

sind. Das Wasserrechtsverfahren muss abgeschlossen sein, bevor der Kindergarten errichtet wird, da das 

Gewässer hier zwingend verlegt werden muss. 

 

Zudem hat die Planfeststellung/Plangenehmigung Konzentrationswirkung. Sollten noch Anlagen am Ge-
wässer nach § 28 WG (z.B. für Wasserspielplatz/Erlebbarkeit am Gewässer) erforderlich werden, können 

diese im Zuge des Wasserrechtsverfahrens mit genehmigt werden. 

 

Wasserspielbereich 

Sollte ein Wasserspielbereich bzw. Erlebbarkeit am Gewässer erwünscht sein, ist dies grundsätzlich mög-

lich. Jedoch bedürfen Anlagen am Gewässer, soweit diese nicht der Gewässerunterhaltung diesen, der 

wasserrechtlichen Erlaubnis nach § 28 WG. Um das tatsächliche Erfordernis einer Erlaubnis beurteilen zu 



https://um.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-natur/wasser/starkregen/
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-natur/wasser/starkregen/
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nehmen mit der Straßenbauverwaltung durch einen Bebauungsplan eine nähere Bebauung zugelassen 

werden. 
 

Sofern das Einvernehmen mit der Straßenbauverwaltung nicht zustande kommt, gelten die Anbaube-

schränkungen gemäß § 22 Abs. 1 StrG BW ungeachtet der planerischen Festsetzungen im Bebauungsplan 

gemäß § 22 Abs. 6 StrG BW, da der Bebauungsplan nicht unter Mitwirkung des Trägers der Straßenbau-

last zustande gekommen ist (vgl. VGH Hessen vom 22.07.1999 in ZfBR 2000, S. 194-197). 

 

Das Plangebiet soll am Standort einer bereits bestehende Erschließungsstraße im östlichen Plangebiet mit 

bestehender Direktzufahrt zur Kreisstraße 7963 erschlossen werden. Bautechnische Zufahrtsänderungen 

im Rahmen einer erforderlichen Umnutzung (wie auch Kapazitätserweiterung) sind nicht vorgesehen. 

 
Im Interesse der Verkehrssicherheit sind die straßenrechtlichen Belange der Sicherheit und Leichtigkeit 

des Verkehrs bei der Errichtung neuer Zufahrten wie auch bei einer Änderung des Nutzungsumfangs be-

reits bestehender Grundstückszufahrten bei der Aufstellung von Bebauungsplänen zu beachten. 

 

An der geplanten Ausfahrt sind die notwendigen Sichtbeziehungen durch die Überprüfung und Darstel-

lung der Sichtdreiecke nachzuweisen.  

 

Es gelten darüber hinaus die Vorgaben und Inhalte des § 10 StVO. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass bauliche Veränderungen an der Kreisstraße, einschließlich ihrer Neben-
anlagen, nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Straßenbauverwaltung als Träger der Straßenbaulast 

zulässig sind. 

 

Bei Maßnahmen, welche die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs beeinträchtigen können (z.B. Einge-

schränkte Ausfahrt-Sichtverhältnisse an neu geplanten Zufahrten oder im Fall von Nutzungsänderungen 

bereits bestehender Zufahrten zur übergeordneten Kreisstraße, Einschränkungen der Sichtverhältnisse 

oder des Straßenquerschnittes etc.) ist die Zustimmung der örtlich zuständigen Verkehrskommission er-

forderlich. 

 
2. Bedenken und Anregungen  
 

1. Zufahrt / Erschließung 

Den planerischen Darstellungen aus dem Lageplan des Büros Holzbau Kreativ vom 04.11.2022 zufolge 

sind keine Änderungen am vorhandenen Zufahrtsbestand vorgesehen bzw. erforderlich. Im Rahmen der 

weiteren Planung sind die einschlägigen Richtlinienvorgaben der Richtlinien für die Anlage von Landstra-

ßen (RAL bzw. RAST) zu beachten.  

 

Weitere unmittelbare Zufahrten oder Zugänge von der Kreisstraße können wegen der Beeinträchtigung 

der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs nicht gestattet werden.  

 
Das Zufahrtsverbot gilt auch für die Bauzeit der Einzelbauvorhaben. 

 

Das Zufahrtsverbot ist im Bebauungsplan einzutragen. 

 

2. Anschluss an die K 7963 

Zufahrten zur Kreisstraße sind frostsicher auszubauen, an die Höhenlage der Kreisstraße anzupassen und 

bituminös oder gleichwertig zu befestigen. Die Eckausrundungen des untergeordneten Anschlusses sowie 

die Gradiente sind gemäß den einschlägigen Richtlinien auszuführen. Fahrbahnverschmutzungen der 

Kreisstraße durch den Zufahrtsbetrieb sind zwingend zu vermeiden. 
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3. Sichtfelder 

An der Zu-/Ausfahrt vom Plangebiet in die K7963 sind folgende Sichtfelder erforderlich 
 

A) Die Sichtfelder für den Kfz-Verkehr auf der Kreisstraße 7963 (Tiefe gemessen in der Achse der Zu-

fahrt, vom Fahrbahnrand der Kreisstraße, Länge, parallel zur Straße, gemessen von der Achse der Zu-

fahrt) müssen wie folgt bemessen werden. 

 

In Richtung Unterwaldhausen: 

Tiefe:           3,00 m  

Länge:   110,00 m 

 

In Richtung Ortsmitte: 
Tiefe:        3,00 m  

Länge:   70,00 m 

 

Die Sichtfelder sind auf Dauer von jeglichen Sichtbehinderungen zwischen 0,80 m und 2,50 m Höhe über 

Fahrbahnoberkante freizuhalten. Die freizuhaltenden Sichtfelder sind im Bebauungsplan darzustellen und 

als nicht überbaubare Fläche einzutragen. 

  

Hiervon abweichende Sichtfelder wie auch Maßnahmen, welche die Sicherheit und Leichtigkeit des Ver-

kehrs beeinträchtigen können (z.B. Zufahrten, Einschränkungen der Sichtverhältnisse oder des Straßen-

querschnittes, etc.) bedürfen der Beurteilung bzw. der Zustimmung der örtlich zuständigen Verkehrs-
kommission. 

 

4. Baugrenzen 

Für die bislang bereits planerisch dargestellte Gebäudesituation sind Baugrenzen planerisch dazustellen. 

 

5. Entwässerung 

Abwasser und Oberflächenwasser aus dem Plangebiet darf den Anlagen der Kreisstraßen nicht zugeleitet 

werden. Es ist innerhalb des Baugebietes zu sammeln und gesondert abzuführen. 

 

Die vorhandene ordnungsgemäße Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers der Kreisstraße ist zu 
gewährleisten.  

 

6. Bepflanzung 

Die Sichtfelder an der Einmündung der Zufahrt in die Kreisstraße müssen von Bepflanzungen freigehalten 

werden (siehe 3.). 

Bei der Neuanpflanzung von Bäumen außerhalb der Ortstafel ist ein Mindestabstand von 7,50 m plus 

Zuschlag für abfallende Böschung nach RPS zum befestigten Fahrbahnrand der K 7963 einzuhalten. 

 

7. Versorgungs- und Abwasserleitungen 

Sofern für die Einlegung von Versorgungs- und Abwasserleitungen Flächen der Kreisstraßen in Anspruch 
genommen werden müssen, ist vom Gesuchsteller ein gesonderter Antrag auf Abschluss eines Nutzungs-

vertrages - belegt mit Lageplan und evtl. Längsschnitt - beim Straßenamt einzureichen. 

 

8. Offenlegung des Seegrabens. 

Ein wesentlicher Teil der geplanten Offenlegung des Seegrabens befindet sich außerhalb des straßenver-

kehrsrechtlichen Ortsdurchfahrtsbereichs, parallel zum Fahrbahnrand der Kreisstraße und damit auch in 

einem Teil-Streckenbereich mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit von ≤ 100km/h. 

 

Hiernach sind für die Offenlegung des Gewässers die Vorgaben der Richtlinien für passive Schutzeinrich-
tungen (RPS) zu beachten, wonach bei einem Gewässerabstand von ≤ 7,50 m zum bituminös befestigen 







ERLÄUTERUNGEN UND HINWEISE FÜR DIE BAULEITPLANUNG   
ABWASSER, GRUNDWASSER 

Landratsamt Ravensburg – Bau- und Umweltamt – April 2022 
 

Abwasser 

Die Neuerschließung des Gebietes muss nach derzeitigen wassergesetzlichen Vorgaben über ein modifizier-
tes System erfolgen (getrennte Ableitung von Niederschlagswasser und Schmutzwasser), wenn dies schadlos 
und mit einem verhältnismäßigen Aufwand möglich ist, § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG). Das 
Schmutzwasser muss der Sammelkläranlage zugeführt werden, § 46 Abs. 1 Wassergesetz (WG). Das Regen-
wasser kann versickert bzw. in einen Vorfluter eingeleitet werden, § 55 Abs. 2 WHG. 

Versickerung 

Die Dimensionierung und Gestaltung einer Sickeranlage ist der DWA-A 138 zu entnehmen. Die Versickerung 
hat über eine mind. 30 cm mächtige Bodenschicht zu erfolgen. Der Einbau einer Zisterne entbindet nicht vom 
Bau einer Sickeranlage. Es spricht jedoch nichts gegen den Einbau einer Zisterne mit Überlauf in eine Versi-
ckerungsanlage. 

Für die Entwässerungskonzeption ist eine Aussage über die Untergrundbeschaffenheit (Bodendurchlässig-
keit, Altlasten, Flurabstand) erforderlich, z.B. durch ein Bodengutachten. 

Einleitung in einen Vorfluter 

Wird das Niederschlagswasser in einen Vorfluter eingeleitet, so muss eine Retention (vorübergehende Spei-
cherung von Regenwasser um die Abflussspitzen zu verringern) gemäß DWA-A 117 dimensioniert und erstellt 
werden. Das Volumen kann auch über den vereinfachten Ansatz 3 m³ / 100 m² Ared ermittelt werden, Ver-
ordnung über die dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser. 

Im Bebauungsplan (planungsrechtliche Festsetzung und Hinweise bzw. in der örtlichen Bauvorschrift) muss 
eine eindeutige und verbindliche Regelung zur Entwässerungssystematik aufgenommen werden. Es muss 
klar vorgegeben sein, wie Schmutzwasser und wie Niederschlagswasser – auch von privaten Flächen - besei-
tigt wird. Werden zur abwassertechnischen Erschließung des Gebietes öffentliche Anlagen erforderlich, müs-
sen diese im Benehmen mit der Wasserbehörde hergestellt werden. Die notwendigen Planunterlagen sind 
ggf. rechtzeitig vorzulegen, § 48 WG. 

Auf Flächen deren Niederschlagswasser über die Regenwasserkanalisation geleitet wird, darf kein Abwasser 
im Sinne von verunreinigtem Wasser anfallen. Entsprechende Arbeiten wie z.B. Autowäsche, Reinigungsar-
beiten, sind nicht zulässig, § 55 Abs. 1 WHG.  

Drainagen sind nur zulässig, wenn kein Grundwasser abgesenkt wird (§ 9 WHG) und der Ablauf der Drainage 
in ein oberirdisches Gewässer einleitet. Andere Drainagen sind nicht zulässig, § 3 Abwasserverordnung. Ist 
die modifizierte Entwässerung nicht mit verhältnismäßigem Aufwand möglich (z.B. kein Vorfluter, kein si-
ckerfähiger Untergrund), so muss ein Nachweis der Unverhältnismäßigkeit geführt werden, § 55 Abs. 1 WHG. 
Nicht beschichtete Metalldächer aus Kupfer, Zink, Blei erhöhen den Gehalt der Schwermetalle im Dachflä-
chenabfluss. Deshalb sind diese in Baugebieten mit Versickerung zu vermeiden. 

Leitfaden: Naturverträgliche Regenwasserbewirtschaftung, DWA-A 138.  

Die Versickerung von Metalldächern bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis, die beim Landratsamt, Untere 
Wasserbehörde zu beantragen ist. Dachinstallationen, wie Verwahrungen, Dachrinnen u. Fallrohre aus 
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Kupfer, Zink, Titan-Zink und Blei erhöhen den Metallgehalt im Niederschlagswasser, und sollten aus Gründen 
des Gewässerschutzes deshalb vermieden werden. Es wird empfohlen die alternativen Materialien aufzufüh-
ren: Aluminium, beschichtetes Zink, oder Edelstahl und Kunststoffteile. 

Gewerblicher Bereich 

Die Versickerung bzw. Einleitung des Niederschlagswassers von Dach- und Hofflächen von Gewerbetrieben 
bedarf in der Regel einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Dies ist mit dem Landratsamt abzuklären. Es muss 
überprüft werden, ob eine Vorbehandlung des Niederschlagswassers erforderlich ist. (Verordnung über die 
dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser.) Betriebe, bei denen belastetes Niederschlagswasser an-
fällt, dürfen nur angesiedelt werden, wenn die schadlose Beseitigung gewährleistet ist, z.B. durch ausrei-
chend dimensionierte MW/SW-Leitungen. 

Hinweis 

Bei der Bemessung der Schmutzwasserkanalisation ist eine Reserve für belastetes Niederschlagswasser von 
Gewerbebetrieben mit einzuplanen. Es darf nur unbelastetes Niederschlagswasser versickert oder eingelei-
tet werden 

Grundwasser 

Wasserversorgung § 1 Abs. 6 Ziff. 8 e Baugesetzbuch (BauGB) 

Bei der Aufstellung des Bebauungsplans sind die Belange der Wasserversorgung zu berücksichtigen. Diese 
sind dann hinreichend berücksichtigt, wenn die Gebäude an eine auf Dauer gesicherte, einwandfreie öffent-
liche Wasserversorgung angeschlossen werden. In der Begründung zum Bebauungsplan ist die wasserversor-
gungstechnische Erschließung des Baugebietes kurz darzustellen. 

Grundwasserschutz § 1 Abs. 5 BauGB 

Die Bauleitpläne sollen dazu beitragen, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen. 

Wegen der überragenden Bedeutung der Ressource Grundwasser als eine wesentliche Lebensgrundlage sind 
Eingriffe in den Grundwasserhaushalt beim Bauen zu vermeiden bzw. zu minimieren. Um gesicherte Erkennt-
nisse über die Grundwassersituation zu erhalten, empfehlen wir vorab in grundwassernahen Bereichen (Ta-
lauen, Quellbereiche usw.) Baugrunderkundungen mittels verpegelten Erdaufschlussbohrungen durchzufüh-
ren. Bei der Beurteilung der Grundwasserstände ist der Schwankungsbereich des Grundwassers zu berück-
sichtigen. 

Falls Grundwasserbenutzungen (Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten, Ableiten, Aufstauen, Absenken 
und Umleiten von Grundwasser) notwendig werden, ist die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt an-
zuwenden, um eine Verunreinigung des Grundwassers oder eine sonstige nachteilige Veränderung seiner 
Eigenschaften zu vermeiden.  

Drainagen im Grundwasserbereich, sowie Sickerschächte sind grundsätzlich nicht zulässig. Um in kritischen 
Bereichen Schadensfällen vorzubeugen, ist zu prüfen, ob nicht auf Untergeschosse verzichtet werden kann. 
Wenn nicht, wird empfohlen, die im Grundwasserbereich zu liegen kommenden Baukörper wasserdicht und 
auftriebssicher herzustellen. 

Die im Grundwasserbereich eingebrachten Materialien dürfen keine schädlichen auslaugbaren Beimischun-
gen enthalten. 
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Wir bitten im Bebauungsplan folgende Hinweise aufzunehmen: 

Grundwasserbenutzungen bedürfen in der Regel einer wasserrechtlichen Erlaubnis gem. §§ 8, 9, 10 WHG. 
Diese ist bei der Unteren Wasserbehörde beim Landratsamt Ravensburg zu beantragen. Die für das Erlaub-
nisverfahren notwendigen Antragsunterlagen müssen nach § 86 Abs. 2 WG von einem hierzu befähigten 
Sachverständigen gefertigt und unterzeichnet werden. Ein Formblatt über die notwendigen Unterlagen ist 
bei der Unteren Wasserbehörde erhältlich.  

Eine Erlaubnis für das Zutagefördern und Zutageleiten von Grundwasser zur Trockenhaltung einer Baugrube 
kann grundsätzlich nur vorübergehend erteilt werden. 

Die unvorhergesehene Erschließung von Grundwasser sowie Erdaufschlüsse aller Art hat der Unternehmer 
gem. § 49 Abs. 2 WHG in Verbindung mit § 43 WG bei der Unteren Wasserbehörde des Landratsamtes un-
verzüglich anzuzeigen. Die Untere Wasserbehörde trifft die erforderlichen Anordnungen 






